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Minister Helmer zu den Vorwürfen gegen den POlizeipräsidenten von Wien 

328 A.B. 
zu 372 J A n fra g e b e a n t w 0 ~~-E:....lL~ 

Die Abgeordneten Pro b s t und Genossen haben am 18. Feber d.J. 

verschiedene Pressepolemiken gegen den Po'lizeipräsidenten' von lilien zum Anlass 

einor parlamentarischen Anfrage genommen. Sie wiesen dabei ~arauf hin, dass 

der ~iener Polizedpräsident'als Beamter' zu politischen Polemiken auch dann 

nicht öffentlich Stellung nehmen könne, wellll sie sich direkt gegen seine 

Person wenden. Die Anfrageste~lerbaten unter Anführung von sechs konkreten 

Fragen den Bundesminister für Inneres, den SachVerhalt der vorgebrachten 

Beschuldigungen'zu prüfen und das Ergebnis dem Nationalrat b ekannt zugeben. 

Bundesminister für Inn8I'os Hel m e r hat die an ihn gerichtete 

Anfrage mit nachstehenden Ausführungen beantworteh 

1. Zur Frage, ob es irgendeinen Beweis für die Beschuldigungen gebe, 
I , 

dass der Polizeipräsident von Uien Auftrag gegeben habe, gewisse Amtshandlungen 

nach nicht objektiven Gesichtspunkten zu führen, bzw. einzelne Personen un­

gerechtfertigteTIveise verschieden zu behandeln, stelle ich fest: 

Bei den vom Bundesministerium für Inneres zu wiederholten Malen 

durchgeführten eingehenden t~erprüfungen hat sich kein Anhaltspunkt dafür e~­

geben, dass der Polizeipräsident in 'Wien j.emals Auftrag erteilt hätte, Amts-
/ 

hE1l1dlungen irgendwelcher Art nach bestimmten nicht objektiven GesichtspunktGn 

zU führen. Gerade bei Erhebungen, die das Interesse der Öffentlichkeit eTIveckt 

und damit die Bundespolizeidirektion Uien in ,deren Blickfeld gerückt haben? 

wurde immer vJioder strikte angeordnet, ohne Rücksicht auf Stand und Ansehen 

der Person streng nach dem Gesetz vorzugehen und alle zur restlosen Klärung 

strafbarer Tatbestände erforderlichen'Erhebungen durchzuführen. 

2. Zur Frage, (')b im Verfahren gegen Alfred Bauer, Johann Haselgruber 

und Friedrich Triebel wegen unbefugten i7affenhandels gegen Gesetze oder AUVJei­

sungen des Innenministeriums verstossen, bzw. nach nicht sachlichen Gesichts­

punkten vorgegangen worden sei, stelle ich fest: 

Diese Amtshandlung wurde e.uf Grund einer dem Bundesministerium für 

Inneres zugekommenen Anzeige nach dessen Weisungen von der Bundespolizei­

dirG'.:tion '\Tien gesetzmässig und sachlich durchgeführt. 

328/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2.Boiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespona~ 26. Feber 1959 

3. Zur Frage, ob der Polizeipräsident von ":1ien elie Anzeige gegen die 

Firm~ Transfines Ges.m.b.H. oder Unterlagen an einzelne Presseorgane b~vorzugt 

weitergegeben bzw. Originalaktenstücke zur Verfügung gestellt habe, stelle 

ich fost; 

Die Anzeige gegen die Firma Transfines Gc~s .me b .H. wurde der, \Tirt schafts-

polizei vom Hedakteur einer '\!iener Tageszeitung in Form der Mitteilung eines 

"ständigen Lesers lt zugeleitet. Der der l,mzeige zugrunde liegende Sachverhalt 

war somit in Journalistenkreisen bereits bekamlt, bevor noch die polizei darüb er 

infol"Illiert war. Es ist daher nicht vervmnderlich, ,dass die Presse in di eser 

Angelegonhei t unabhängig von den polizeili'chon Erhebungen mit eigenen Kräften 

weitere Nachforschungen anstellte. So erschien in der ".Arbei t GY-Zeitung" vom 

13.11.1957, Nr. 264 9 einl~rtikel mit'der Übc3rschrift "Die Korruptionsfirma -

oine Volkspartei-Filiale". In diesem Artikel wurde ein Schreib en der Landes­

parteileitung ":'[ien der ÖVP SOY1Qhl abgedruckt als auch im Faksimile i-dederge­

geben. Noch am selben Tag i-..rurde die Bunc1espolizoidirektion Uien von der staats­

anwaltschaft '\"!ien um Erhebungen in der Hichtung ersucht, ob ein Beamtor der 

Poliz;-::idirektion '\7ien diese Dokumente der "Arbeiter-Zeitungt1 habe zukommen 

lassen. 

Die Bundespolizeidirekt ion 17ien lei totQ sofort umfangreiche Erhebungen 

ein und legte der St aatsanwal tschaft t,Tien am 21.11.1957 einen ausführlichen 

Bericht vor, in dem zulp. liusdruck kam, dass sich der Verdacht, Beamte der 

Polizeidirektion '.7ien hätten die beschlagnahmten Schriftstücke der "Arbeiter­

Zei tungrf zur Verfügung gestellt, als völlig unb;:!gründet orvJiesen habe. Auf Grund 

dieses Berichtes hat die Staatsal1'\?altschaft keinen lmlass zu weiteren Verfügun­

gen gGfunden. 

4. Zur Frage, ob der 1.7iener Polizeipräsident veranlasst habe, dass 

oin8ill Presseorgan eine Fotokopie eines Dankschraibe'ns der Landesleitung der 

ÖVP Tirol für eine Uahlspende in der Höhe von 14.000 S, das an den Export­

betrüger Nikolaus Gross gerichtet war, übergeben i70rden sei, s tolle ich fest: 

Auf ~rund eines Ersuchens des Bundesministeriums für Handel und 

',-,-i3c'loraufb'au um Überprüfung eines von dor Firma Nikolaus Gross in Innsbruck 

getätigten Kompensationsgeschäftes in der Richtung', ob ein Verdacht eines Ver­

stosses g'.3gon das Aussenhandelsgesetz und gegen das Devisengesetz bogründet 

sei, YiUrde die Bundespolizeidirektion ,\-,Tion vom ::Sundesministerium für Inneres 

beauftragt, dio erforderlichen Erhebungen ehestmöglich durchzuführen. Zu diesem 

Z"rJocke vmrden B8amte der TTirtschaftspolizei zur Durchführung der Erhebungen 
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in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Innsbruck abgeordnet. Auf welche 

-::cise die "Arbeiter-Zeitungll in den Besit z einer Fotokopie des Dankschroibens 

der Landes leitung der ÖVP für eine von Nikolaus Gross gel eist et e :::ahlspcmde 

in cle:e Höhe von 14.000 S gekommen ist 9 ist \lOder der Bundespolizeidirektion 

T7ien noch dem Bundesministerium für llmeres bekannt. 

5. Zur Frage, ob der Polizeipräsident von '.7ien vexanlasst habe, dass 

in cl:-'r Amtshandlung gegen Johann Haselgrub er .gegen verschiedene .Beteiligte 
l 

ungerechtfertigt verschieden vorgegangen wurde, stolle ich fest~ 

Die L.mtshandlung gegen Johann Haselgruber vmrde von der Bundespolizci­

direkcion 'l7ien mit. äusserster Objektivität durchgeführt~ gogen alle Beteiligten 

in diesem Strafverfahren vlUrde gloichmäss ig ul'id dem Gesetz entsprechend vor--

gegangen. 

6. Zur Frage, ob der Polizeipräsident von '\.ien irgendeinon Einfluss 

auf di e im Jahre 1950 vo rgenommene UD crprüfung der Ge barung der VÖEST und . 

auf die im Oktober 1950 vorgenommene Verhaftung des damaligen GoneraldirE(ldors 

der VÖBST, Dr. Richter-Brohm, genommen habe, stello ich abschliessend fostg 

Am·5. llugust 1950 vmrde vom Bundesminist er für Verkehr und .vGrstaat·­

lichte Betriebe 9 Dipl .. -Ing. \,"aldbrunner, im Einvernehmen mit dem damaligen 

Bundeskanzler Ing. Figl zur Überprüf17c.1g cler kaufmännischen und finanziollen 

Gobarung der WEST eine inn8rbehördliche Untersuchungskommission gehil c1et. 

Nach Aufnahme ihrer Tätigkeit ersuchte diese Kommission die Bundospolizei­

direktion ',':ien, in schwierigon ~'.~irtsc:1aftsfragon erfahrene B eamt e nach Linz 

zu entsenden. Über "iToisung des BundG2ministeriums für .Inneres wurden daraufh:i;~ 

Bcamt G der Bundespolizoidirektion <;ion mi t den Clrforderlichen Erhebungen 

, botraut • Die Verhaftung dos damaligel1 GeneraldiTektQ:S der \ÖEST, Dr.Richter·­

Brohm,' ist auf Grund ein~s Haftpefehles dos Landesgerichtes Linz vom 

25.9~1950 erfolgt. 

Zusammenfassend stelle ich f8st, dass sich die von einigen Tages­

zeitungen gogen die Amtsführung des "i'iener Polizf;iprä,sidenten erhobenen 

Vo~C'vJÜrfe in koinem Punkte a;t.s bogründet und stichhältig exwiesen haben. 

-.-~-.-.-
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